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§ 258 Strafvereitelung. (1) Wer absichtlich oder wissentlich ganz oder zum
Teil vereitelt, daß ein anderer dem Strafgesetz gemäß wegen einer rechtswid-
rigen Tat bestraft oder einer Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) unterworfen wird,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer absichtlich oder wissentlich die Vollstreckung
einer gegen einen anderen verhängten Strafe oder Maßnahme ganz oder zum
Teil vereitelt.

(3) Die Strafe darf nicht schwerer sein als die für die Vortat angedrohte
Strafe.

(4) Der Versuch ist strafbar.
(5) Wegen Strafvereitelung wird nicht bestraft, wer durch die Tat zugleich

ganz oder zum Teil vereiteln will, daß er selbst bestraft oder einer Maßnahme
unterworfen wird oder daß eine gegen ihn verhängte Strafe oder Maßnahme
vollstreckt wird.

(6) Wer die Tat zugunsten eines Angehörigen begeht, ist straffrei.

§ 258a Strafvereitelung im Amt. (1) Ist in den Fällen des § 258 Abs. 1 der
Täter als Amtsträger zur Mitwirkung bei dem Strafverfahren oder dem Ver-
fahren zur Anordnung der Maßnahme (§ 11 Abs. 1 Nr. 8) oder ist er in den
Fällen des § 258 Abs. 2 als Amtsträger zur Mitwirkung bei der Vollstreckung
der Strafe oder Maßnahme berufen, so ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu fünf Jahren, in minder schweren Fällen Freiheitsstrafe bis zu
drei Jahren oder Geldstrafe.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) § 258 Abs. 3 und 6 ist nicht anzuwenden.

§ 259 Hehlerei. (1) Wer eine Sache, die ein anderer gestohlen oder sonst
durch eine gegen fremdes Vermögen gerichtete rechtswidrige Tat erlangt hat,
ankauft oder sonst sich oder einem Dritten verschafft, sie absetzt oder absetzen
hilft, um sich oder einen Dritten zu bereichern, wird mit Freiheitsstrafe bis zu
fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Die §§ 247 und 248a gelten sinngemäß.
(3) Der Versuch ist strafbar.

§ 260 Gewerbsmäßige Hehlerei; Bandenhehlerei. (1) Mit Freiheitsstrafe
von sechs Monaten bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer die Hehlerei
1. gewerbsmäßig oder
2. als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub,

Diebstahl oder Hehlerei verbunden hat,
begeht.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 260a Gewerbsmäßige Bandenhehlerei. (1) Mit Freiheitsstrafe von ei-
nem Jahr bis zu zehn Jahren wird bestraft, wer die Hehlerei als Mitglied einer
Bande, die sich zur fortgesetzten Begehung von Raub, Diebstahl oder Hehlerei
verbunden hat, gewerbsmäßig begeht.

(2) In minder schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs Mona-
ten bis zu fünf Jahren.
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§ 261 Geldwäsche. (1) 1Wer einen Gegenstand, der aus einer rechtswid-
rigen Tat herrührt,
1. verbirgt,
2. in der Absicht, dessen Auffinden, dessen Einziehung oder die Ermittlung

von dessen Herkunft zu vereiteln, umtauscht, überträgt oder verbringt,
3. sich oder einem Dritten verschafft oder
4. verwahrt oder für sich oder einen Dritten verwendet, wenn er dessen

Herkunft zu dem Zeitpunkt gekannt hat, zu dem er ihn erlangt hat,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 2 In den
Fällen des Satzes 1 Nummer 3 und 4 gilt dies nicht in Bezug auf einen Gegen-
stand, den ein Dritter zuvor erlangt hat, ohne hierdurch eine rechtswidrige Tat
zu begehen. 3Wer als Strafverteidiger ein Honorar für seine Tätigkeit annimmt,
handelt in den Fällen des Satzes 1 Nummer 3 und 4 nur dann vorsätzlich, wenn
er zu dem Zeitpunkt der Annahme des Honorars sichere Kenntnis von dessen
Herkunft hatte.

(2) Ebenso wird bestraft, wer Tatsachen, die für das Auffinden, die Einzie-
hung oder die Ermittlung der Herkunft eines Gegenstands nach Absatz 1 von
Bedeutung sein können, verheimlicht oder verschleiert.

(3) Der Versuch ist strafbar.
(4) Wer eine Tat nach Absatz 1 oder Absatz 2 als Verpflichteter nach § 2 des

Geldwäschegesetzes begeht, wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu
fünf Jahren bestraft.

(5) 1 In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs
Monaten bis zu zehn Jahren. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel
vor, wenn der Täter gewerbsmäßig handelt oder als Mitglied einer Bande, die
sich zur fortgesetzten Begehung von Geldwäsche verbunden hat.

(6) 1Wer in den Fällen des Absatzes 1 oder 2 leichtfertig nicht erkennt, dass
es sich um einen Gegenstand nach Absatz 1 handelt, wird mit Freiheitsstrafe bis
zu zwei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft. 2 Satz 1 gilt in den Fällen des
Absatzes 1 Satz 1 Nummer 3 und 4 nicht für einen Strafverteidiger, der ein
Honorar für seine Tätigkeit annimmt.

(7) Wer wegen Beteiligung an der Vortat strafbar ist, wird nach den Absätzen
1 bis 6 nur dann bestraft, wenn er den Gegenstand in den Verkehr bringt und
dabei dessen rechtswidrige Herkunft verschleiert.

(8) Nach den Absätzen 1 bis 6 wird nicht bestraft,
1. wer die Tat freiwillig bei der zuständigen Behörde anzeigt oder freiwillig eine

solche Anzeige veranlasst, wenn nicht die Tat zu diesem Zeitpunkt bereits
ganz oder zum Teil entdeckt war und der Täter dies wusste oder bei ver-
ständiger Würdigung der Sachlage damit rechnen musste, und

2. in den Fällen des Absatzes 1 oder des Absatzes 2 unter den in Nummer 1
genannten Voraussetzungen die Sicherstellung des Gegenstandes bewirkt.
(9) Nach den Absätzen 1 bis 6 wird nicht bestraft,

1. am Tatort mit Strafe bedroht ist oder
2. nach einer der folgenden Vorschriften und Übereinkommen der Europäi-

schen Union mit Strafe zu bedrohen ist:
a) Artikel 2 oder Artikel 3 des Übereinkommens vom 26. Mai 1997 auf-

grund von Artikel K.3 Absatz 2 Buchstabe c des Vertrags über die Euro-
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päische Union über die Bekämpfung der Bestechung, an der Beamte der
Europäischen Gemeinschaften oder der Mitgliedstaaten der Europäischen
Union beteiligt sind (BGBl. 2002 II S. 2727, 2729),

b) Artikel 1 des Rahmenbeschlusses 2002/946/JI des Rates vom 28. Novem-
ber 2002 betreffend die Verstärkung des strafrechtlichen Rahmens für die
Bekämpfung der Beihilfe zur unerlaubten Ein- und Durchreise und zum
unerlaubten Aufenthalt (ABl. L 328 vom 5.12.2002, S. 1),

c) Artikel 2 oder Artikel 3 des Rahmenbeschlusses 2003/568/JI des Rates
vom 22. Juli 2003 zur Bekämpfung der Bestechung im privaten Sektor
(ABl. L 192 vom 31.7.2003, S. 54),

d) Artikel 2 oder Artikel 3 des Rahmenbeschlusses 2004/757/JI des Rates
vom 25. Oktober 2004 zur Festlegung von Mindestvorschriften über die
Tatbestandsmerkmale strafbarer Handlungen und die Strafen im Bereich
des illegalen Drogenhandels (ABl. L 335 vom 11.11.2004, S. 8), der zuletzt
durch die Delegierte Richtlinie (EU) 2019/369 (ABl. L 66 vom 7.3.2019,
S. 3) geändert worden ist,

e) Artikel 2 Buchstabe a des Rahmenbeschlusses 2008/841/JI des Rates vom
24. Oktober 2008 zur Bekämpfung der organisierten Kriminalität (ABl. L
300 vom 11.11.2008, S. 42),

f) Artikel 2 oder Artikel 3 der Richtlinie 2011/36/EU des Europäischen
Parlaments und des Rates vom 5. April 2011 zur Verhütung und Bekämp-
fung des Menschenhandels und zum Schutz seiner Opfer sowie zur Erset-
zung des Rahmenbeschlusses 2002/629/JI des Rates (ABl. L 101 vom
15.4.2011, S. 1),

g) den Artikeln 3 bis 8 der Richtlinie 2011/93/EU des Europäischen Par-
laments und des Rates vom 13. Dezember 2011 zur Bekämpfung des
sexuellen Missbrauchs und der sexuellen Ausbeutung von Kindern sowie
der Kinderpornografie sowie zur Ersetzung des Rahmenbeschlusses 2004/
68/JI des Rates (ABl. L 335 vom 17.12.2011, S. 1; L 18 vom 21.1.2012,
S. 7) oder

h) den Artikeln 4 bis 9 Absatz 1 und 2 Buchstabe b oder den Artikeln 10 bis
14 der Richtlinie (EU) 2017/541 des Europäischen Parlaments und des
Rates vom 15. März 2017 zur Terrorismusbekämpfung und zur Ersetzung
des Rahmenbeschlusses 2002/475/JI des Rates und zur Änderung des
Beschlusses 2005/671/JI des Rates (ABl. L 88 vom 31.3.2017, S. 6).

(10) 1Gegenstände, auf die sich die Straftat bezieht, können eingezogen
werden. 2 § 74a ist anzuwenden. 3Die §§ 73 bis 73e bleiben unberührt und
gehen einer Einziehung nach § 74 Absatz 2, auch in Verbindung mit den §§ 74a
und 74c, vor.

§ 262 Führungsaufsicht. In den Fällen der §§ 259 bis 261 kann das Gericht
Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1).

Zweiundzwanzigster Abschnitt. Betrug und Untreue
§ 263 Betrug. (1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten einen rechts-
widrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines anderen da-
durch beschädigt, daß er durch Vorspiegelung falscher oder durch Entstellung
oder Unterdrückung wahrer Tatsachen einen Irrtum erregt oder unterhält,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
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(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) 1 In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs

Monaten bis zu zehn Jahren. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel
vor, wenn der Täter
1. gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetz-

ten Begehung von Urkundenfälschung oder Betrug verbunden hat,
2. einen Vermögensverlust großen Ausmaßes herbeiführt oder in der Absicht

handelt, durch die fortgesetzte Begehung von Betrug eine große Zahl von
Menschen in die Gefahr des Verlustes von Vermögenswerten zu bringen,

3. eine andere Person in wirtschaftliche Not bringt,
4. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger oder Europäischer Amts-

träger mißbraucht oder
5. einen Versicherungsfall vortäuscht, nachdem er oder ein anderer zu diesem

Zweck eine Sache von bedeutendem Wert in Brand gesetzt oder durch eine
Brandlegung ganz oder teilweise zerstört oder ein Schiff zum Sinken oder
Stranden gebracht hat.
(4) § 243 Abs. 2 sowie die §§ 247 und 248a gelten entsprechend.
(5) Mit Freiheitsstrafe von einem Jahr bis zu zehn Jahren, in minder schwe-

ren Fällen mit Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren wird be-
straft, wer den Betrug als Mitglied einer Bande, die sich zur fortgesetzten
Begehung von Straftaten nach den §§ 263 bis 264 oder 267 bis 269 verbunden
hat, gewerbsmäßig begeht.

(6) Das Gericht kann Führungsaufsicht anordnen (§ 68 Abs. 1).

§ 263a Computerbetrug. (1) Wer in der Absicht, sich oder einem Dritten
einen rechtswidrigen Vermögensvorteil zu verschaffen, das Vermögen eines
anderen dadurch beschädigt, daß er das Ergebnis eines Datenverarbeitungsvor-
gangs durch unrichtige Gestaltung des Programms, durch Verwendung unrich-
tiger oder unvollständiger Daten, durch unbefugte Verwendung von Daten
oder sonst durch unbefugte Einwirkung auf den Ablauf beeinflußt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) § 263 Abs. 2 bis 6 gilt entsprechend.
(3) Wer eine Straftat nach Absatz 1 vorbereitet, indem er

1. Computerprogramme, deren Zweck die Begehung einer solchen Tat ist,
herstellt, sich oder einem anderen verschafft, feilhält, verwahrt oder einem
anderen überlässt oder

2. Passwörter oder sonstige Sicherungscodes, die zur Begehung einer solchen
Tat geeignet sind, herstellt, sich oder einem anderen verschafft, feilhält,
verwahrt oder einem anderen überlässt,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(4) In den Fällen des Absatzes 3 gilt § 149 Abs. 2 und 3 entsprechend.

§ 2641) Subventionsbetrug. (1) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder
mit Geldstrafe wird bestraft, wer

1) Beachte hierzu auch G gegen mißbräuchliche Inanspruchnahme von Subventionen (Subventions-
gesetz – SubvG) (Nr. 4).
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1. einer für die Bewilligung einer Subvention zuständigen Behörde oder einer
anderen in das Subventionsverfahren eingeschalteten Stelle oder Person (Sub-
ventionsgeber) über subventionserhebliche Tatsachen für sich oder einen
anderen unrichtige oder unvollständige Angaben macht, die für ihn oder den
anderen vorteilhaft sind,

2. einen Gegenstand oder eine Geldleistung, deren Verwendung durch Rechts-
vorschriften oder durch den Subventionsgeber im Hinblick auf eine Sub-
vention beschränkt ist, entgegen der Verwendungsbeschränkung verwendet,

3. den Subventionsgeber entgegen den Rechtsvorschriften über die Subventi-
onsvergabe über subventionserhebliche Tatsachen in Unkenntnis läßt oder

4. in einem Subventionsverfahren eine durch unrichtige oder unvollständige
Angaben erlangte Bescheinigung über eine Subventionsberechtigung oder
über subventionserhebliche Tatsachen gebraucht.
(2) 1 In besonders schweren Fällen ist die Strafe Freiheitsstrafe von sechs

Monaten bis zu zehn Jahren. 2Ein besonders schwerer Fall liegt in der Regel
vor, wenn der Täter
1. aus grobem Eigennutz oder unter Verwendung nachgemachter oder ver-

fälschter Belege für sich oder einen anderen eine nicht gerechtfertigte Sub-
vention großen Ausmaßes erlangt,

2. seine Befugnisse oder seine Stellung als Amtsträger oder Europäischer Amts-
träger mißbraucht oder

3. die Mithilfe eines Amtsträgers oder Europäischen Amtsträgers ausnutzt, der
seine Befugnisse oder seine Stellung mißbraucht.
(3) § 263 Abs. 5 gilt entsprechend.
(4) In den Fällen des Absatzes 1 Nummer 2 ist der Versuch strafbar.
(5) Wer in den Fällen des Absatzes 1 Nr. 1 bis 3 leichtfertig handelt, wird

mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(6) 1Nach den Absätzen 1 und 5 wird nicht bestraft, wer freiwillig ver-

hindert, daß auf Grund der Tat die Subvention gewährt wird. 2Wird die
Subvention ohne Zutun des Täters nicht gewährt, so wird er straflos, wenn er
sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das Gewähren der Subvention zu ver-
hindern.

(7) 1Neben einer Freiheitsstrafe von mindestens einem Jahr wegen einer
Straftat nach den Absätzen 1 bis 3 kann das Gericht die Fähigkeit, öffentliche
Ämter zu bekleiden, und die Fähigkeit, Rechte aus öffentlichen Wahlen zu
erlangen, aberkennen (§ 45 Abs. 2). 2Gegenstände, auf die sich die Tat bezieht,
können eingezogen werden; § 74a ist anzuwenden.

(8) 1 Subvention im Sinne dieser Vorschrift ist
1. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach Bundes- oder Landesrecht an

Betriebe oder Unternehmen, die wenigstens zum Teil
a) ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt wird und
b) der Förderung der Wirtschaft dienen soll;

2. eine Leistung aus öffentlichen Mitteln nach dem Recht der Europäischen
Union, die wenigstens zum Teil ohne marktmäßige Gegenleistung gewährt
wird.

2Betrieb oder Unternehmen im Sinne des Satzes 1 Nr. 1 ist auch das öffent-
liche Unternehmen.
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(9) Subventionserheblich im Sinne des Absatzes 1 sind Tatsachen,
1. die durch Gesetz oder auf Grund eines Gesetzes von dem Subventionsgeber

als subventionserheblich bezeichnet sind oder
2. von denen die Bewilligung, Gewährung, Rückforderung, Weitergewährung

oder das Belassen einer Subvention oder eines Subventionsvorteils gesetzlich
oder nach dem Subventionsvertrag abhängig ist.

§ 264a Kapitalanlagebetrug. (1) Wer im Zusammenhang mit
1. dem Vertrieb von Wertpapieren, Bezugsrechten oder von Anteilen, die eine

Beteiligung an dem Ergebnis eines Unternehmens gewähren sollen, oder
2. dem Angebot, die Einlage auf solche Anteile zu erhöhen,
in Prospekten oder in Darstellungen oder Übersichten über den Vermögens-
stand hinsichtlich der für die Entscheidung über den Erwerb oder die Erhöhung
erheblichen Umstände gegenüber einem größeren Kreis von Personen unrich-
tige vorteilhafte Angaben macht oder nachteilige Tatsachen verschweigt, wird
mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Absatz 1 gilt entsprechend, wenn sich die Tat auf Anteile an einem
Vermögen bezieht, das ein Unternehmen im eigenen Namen, jedoch für
fremde Rechnung verwaltet.

(3) 1Nach den Absätzen 1 und 2 wird nicht bestraft, wer freiwillig verhin-
dert, daß auf Grund der Tat die durch den Erwerb oder die Erhöhung bedingte
Leistung erbracht wird. 2Wird die Leistung ohne Zutun des Täters nicht
erbracht, so wird er straflos, wenn er sich freiwillig und ernsthaft bemüht, das
Erbringen der Leistung zu verhindern.

§ 265 Versicherungsmißbrauch. (1) Wer eine gegen Untergang, Beschädi-
gung, Beeinträchtigung der Brauchbarkeit, Verlust oder Diebstahl versicherte
Sache beschädigt, zerstört, in ihrer Brauchbarkeit beeinträchtigt, beiseite schafft
oder einem anderen überläßt, um sich oder einem Dritten Leistungen aus der
Versicherung zu verschaffen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit
Geldstrafe bestraft, wenn die Tat nicht in § 263 mit Strafe bedroht ist.

(2) Der Versuch ist strafbar.

§ 265a Erschleichen von Leistungen. (1) Wer die Leistung eines Auto-
maten oder eines öffentlichen Zwecken dienenden Telekommunikationsnetzes,
die Beförderung durch ein Verkehrsmittel oder den Zutritt zu einer Veranstal-
tung oder einer Einrichtung in der Absicht erschleicht, das Entgelt nicht zu
entrichten, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe
bestraft, wenn die Tat nicht in anderen Vorschriften mit schwererer Strafe
bedroht ist.

(2) Der Versuch ist strafbar.
(3) Die §§ 247 und 248a gelten entsprechend.

§ 265b Kreditbetrug. (1) Wer einem Betrieb oder Unternehmen im Zu-
sammenhang mit einem Antrag auf Gewährung, Belassung oder Veränderung
der Bedingungen eines Kredits für einen Betrieb oder ein Unternehmen oder
einen vorgetäuschten Betrieb oder ein vorgetäuschtes Unternehmen

144

1 StGB §§ 264a–265b Besonderer Teil. 22. Abschnitt



1. über wirtschaftliche Verhältnisse
a) unrichtige oder unvollständige Unterlagen, namentlich Bilanzen, Ge-

winn- und Verlustrechnungen, Vermögensübersichten oder Gutachten
vorlegt oder

b) schriftlich unrichtige oder unvollständige Angaben macht,
die für den Kreditnehmer vorteilhaft und für die Entscheidung über einen
solchen Antrag erheblich sind, oder

2. solche Verschlechterungen der in den Unterlagen oder Angaben dargestellten
wirtschaftlichen Verhältnisse bei der Vorlage nicht mitteilt, die für die Ent-
scheidung über einen solchen Antrag erheblich sind,

wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.
(2) 1Nach Absatz 1 wird nicht bestraft, wer freiwillig verhindert, daß der

Kreditgeber auf Grund der Tat die beantragte Leistung erbringt. 2Wird die
Leistung ohne Zutun des Täters nicht erbracht, so wird er straflos, wenn er sich
freiwillig und ernsthaft bemüht, das Erbringen der Leistung zu verhindern.

(3) Im Sinne des Absatzes 1 sind
1. Betriebe und Unternehmen unabhängig von ihrem Gegenstand solche, die

nach Art und Umfang einen in kaufmännischer Weise eingerichteten Ge-
schäftsbetrieb erfordern;

2. Kredite Gelddarlehen aller Art, Akzeptkredite, der entgeltliche Erwerb und
die Stundung von Geldforderungen, die Diskontierung von Wechseln und
Schecks und die Übernahme von Bürgschaften, Garantien und sonstigen
Gewährleistungen.

§ 265c Sportwettbetrug. (1) Wer als Sportler oder Trainer einen Vorteil für
sich oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt
oder annimmt, dass er den Verlauf oder das Ergebnis eines Wettbewerbs des
organisierten Sports zugunsten des Wettbewerbsgegners beeinflusse und infol-
gedessen ein rechtswidriger Vermögensvorteil durch eine auf diesen Wett-
bewerb bezogene öffentliche Sportwette erlangt werde, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer einem Sportler oder Trainer einen Vorteil für
diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder
gewährt, dass er den Verlauf oder das Ergebnis eines Wettbewerbs des organi-
sierten Sports zugunsten des Wettbewerbsgegners beeinflusse und infolgedessen
ein rechtswidriger Vermögensvorteil durch eine auf diesen Wettbewerb bezo-
gene öffentliche Sportwette erlangt werde.

(3) Wer als Schieds-, Wertungs- oder Kampfrichter einen Vorteil für sich
oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder
annimmt, dass er den Verlauf oder das Ergebnis eines Wettbewerbs des organi-
sierten Sports in regelwidriger Weise beeinflusse und infolgedessen ein rechts-
widriger Vermögensvorteil durch eine auf diesen Wettbewerb bezogene öffent-
liche Sportwette erlangt werde, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder
mit Geldstrafe bestraft.

(4) Ebenso wird bestraft, wer einem Schieds-, Wertungs- oder Kampfrichter
einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet,
verspricht oder gewährt, dass er den Verlauf oder das Ergebnis eines Wett-
bewerbs des organisierten Sports in regelwidriger Weise beeinflusse und in-
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folgedessen ein rechtswidriger Vermögensvorteil durch eine auf diesen Wett-
bewerb bezogene öffentliche Sportwette erlangt werde.

(5) Ein Wettbewerb des organisierten Sports im Sinne dieser Vorschrift ist
jede Sportveranstaltung im Inland oder im Ausland,
1. die von einer nationalen oder internationalen Sportorganisation oder in

deren Auftrag oder mit deren Anerkennung organisiert wird und
2. bei der Regeln einzuhalten sind, die von einer nationalen oder interna-

tionalen Sportorganisation mit verpflichtender Wirkung für ihre Mitglieds-
organisationen verabschiedet wurden.

(6) 1Trainer im Sinne dieser Vorschrift ist, wer bei dem sportlichen Wett-
bewerb über den Einsatz und die Anleitung von Sportlern entscheidet. 2Einem
Trainer stehen Personen gleich, die aufgrund ihrer beruflichen oder wirtschaft-
lichen Stellung wesentlichen Einfluss auf den Einsatz oder die Anleitung von
Sportlern nehmen können.

§ 265d Manipulation von berufssportlichen Wettbewerben. (1) Wer als
Sportler oder Trainer einen Vorteil für sich oder einen Dritten als Gegenleis-
tung dafür fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, dass er den Verlauf
oder das Ergebnis eines berufssportlichen Wettbewerbs in wettbewerbswidriger
Weise zugunsten des Wettbewerbsgegners beeinflusse, wird mit Freiheitsstrafe
bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(2) Ebenso wird bestraft, wer einem Sportler oder Trainer einen Vorteil für
diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet, verspricht oder
gewährt, dass er den Verlauf oder das Ergebnis eines berufssportlichen Wett-
bewerbs in wettbewerbswidriger Weise zugunsten des Wettbewerbsgegners
beeinflusse.

(3) Wer als Schieds-, Wertungs- oder Kampfrichter einen Vorteil für sich
oder einen Dritten als Gegenleistung dafür fordert, sich versprechen lässt oder
annimmt, dass er den Verlauf oder das Ergebnis eines berufssportlichen Wett-
bewerbs in regelwidriger Weise beeinflusse, wird mit Freiheitsstrafe bis zu drei
Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

(4) Ebenso wird bestraft, wer einem Schieds-, Wertungs- oder Kampfrichter
einen Vorteil für diesen oder einen Dritten als Gegenleistung dafür anbietet,
verspricht oder gewährt, dass er den Verlauf oder das Ergebnis eines berufs-
sportlichen Wettbewerbs in regelwidriger Weise beeinflusse.

(5) Ein berufssportlicher Wettbewerb im Sinne dieser Vorschrift ist jede
Sportveranstaltung im Inland oder im Ausland,
1. die von einem Sportbundesverband oder einer internationalen Sportorgani-

sation veranstaltet oder in deren Auftrag oder mit deren Anerkennung
organisiert wird,

2. bei der Regeln einzuhalten sind, die von einer nationalen oder interna-
tionalen Sportorganisation mit verpflichtender Wirkung für ihre Mitglieds-
organisationen verabschiedet wurden, und

3. an der überwiegend Sportler teilnehmen, die durch ihre sportliche Betäti-
gung unmittelbar oder mittelbar Einnahmen von erheblichem Umfang erzie-
len.

(6) § 265c Absatz 6 gilt entsprechend.
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